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Zur Novellierung des 
Denkmalschutzgesetzes 

P ünktlich zum heurigen 
100-jährigen Bestehen des 
Denkmalschutzgesetzes hat 

das Kulturministerium nun eine 
Novelle desselben in Begutachtung 
geschickt“, berichtete der ORF am 
16. November 2023 und ergänzte: 
„Die Neuerungen umfassen etwa 
die Berücksichtigung von Ökolo-
gisierungsmaßnahmen bei Verän-
derungen an denkmalgeschützten 
Gebäuden, die Verankerung des 
UNESCO-Welterbes und eine stär-
kere Erhaltungspflicht für Eigen- 
tümer von Denkmalen, teilte Grü-
nen-Kunst- und Kulturstaatssekretä-
rin Andrea Mayer mit.“

Selbstverständlich ließ es sich auch 
unsere Gesellschaft nicht nehmen, 
zur anstehenden Novellierung des 
Denkmalschutzgesetzes Stellung zu 
nehmen. Fristgerecht hat die GLD 
im Dezember 2023 folgende Stel-
lungnahme zum Ministerialentwurf 
eingebracht: 

Stellungnahme der Gesellschaft 
für Landeskunde und Denkmal-
pflege Oberösterreich (GLD) 
zur Novelle des Denkmalschutz-
gesetzes

Linz, im Dezember 2023

1. Stellungnahme zum Bereich 
der Baudenkmalpflege

Im Umfeld des Denkmalschutzes 
ist die Gesetzgebung aufgrund 
divergierender Interessen von Ei-
gentümern, NGOs, Ämtern, Un-

ternehmen etc., diffizil und heikel. 
Mit einer Vorgeschichte von mehre-

ren Jahren Arbeit, liegt nun ein vor-
verhandelter Ministerialentwurf zur 
Novellierung des Denkmalschutzge-
setzes vor. Zwar könnte der Geset-
zes- bzw. Novellenentwurf aus Sicht 
der Denkmalpflege stets noch höher 
gesteckten Zielen dienlich sein, doch 
handelt es sich um eine maßgebliche 
Verbesserung der bisherigen Rechts-
lage. Einige Punkte erweisen sich 
im Hinblick auf einen umfassenden 
Denkmalschutz jedoch als proble-
matisch und erscheinen noch nicht 
hinreichend gelöst:

a) Fehlender Umgebungsschutz
Österreich vermisst die gesetzliche 
Verankerung eines tragfähigen Um-
gebungsschutzes. Auch das neue Ge-
setz beschränkt sich lediglich auf von 
Menschenhand geschaffene Objek-
te. Der Schutz ihrer Umgebung ver-
liert sich in Instanzen und Zustän-
digkeiten des Föderalismus. Dort, 
wo Landeskompetenzen beginnen, 
greift das Denkmalgesetz nicht mehr. 
Das bedeutet, dass der Denkmal-
schutz an der Hausmauer respekti-
ve der Grundgrenze des denkmal-
geschützten Gebäudes endet und 
daran anschließend – so unpassend 
es im Rahmen eines harmonischen 
Ortsbildes auch sein mag – ein mo-
dernes Hochhaus errichtet werden 
kann, weil ein Umgebungsschutz, 
der Länderkompetenzen rechtlich 
vorgereiht ist, eben nicht existiert.
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b) Steuerlicher Lastenausgleich für 
Denkmaleigentümer
Ebenso wenig wurde ein Lastenaus-
gleich für Denkmal-Eigentümer re-
alisiert, welcher das im Grundbuch 
festgeschriebene Öffentliche Inte-
resse am jeweiligen Objekt durch 
Steuervorteile ausgleichen könnte. 
Möglich wäre es, derartige Fehlstän-
de in einem neuen Sonderausgaben-
gesetz noch zu beheben. Mit einem 
vernünftigen Lastenausgleich könn-
ten viele Probleme im Bereich der 
Denkmalpflege beseitigt werden.

c) Beibehaltung der Liebhaberei-
verordnung
Eine ungeklärte Problemstellung 
bleibt die sog. Liebhabereiverord-
nung. Die daraus resultierende Ge-
fahr für Denkmaleigentümer, dass 
dort, wo durch finanzielle Eigenleis-
tung sowie Fördermittel, Denkmale 
in einen optisch ästhetischen Zustand 
versetzt werden, die Liebhaberei- 
vermutung geltend gemacht wird 
und die Arbeiten am Denkmal als 
Privatvergnügen kategorisiert wer-
den könnten, ist besonderer Hemm-
schuh. Kommt die Verordnung zur 
Anwendung, muss der Eigentümer 
rückwirkend alle steuerlich geltend 
gemachten Vorteile sowie Förder-
mittel zurückzahlen. Zwar kommt es 
äußerst selten zur Exekution dieser 
Verordnung, doch allein ihre bloße 
Existenz führt aufgrund einer un-
berechenbaren Folgenabschätzung 
vielerorts zur Entscheidung, nicht 
ein Denkmal zu sanieren und zu re-
vitalisieren, sondern – weil in wirt-
schaftlicher Hinsicht einfacher zu 
kalkulieren – einen Neubau auf die 
grüne Wiese zu stellen und frucht-
baren Boden zu versiegeln.

Als durchwegs positiv sind im Rah-
men der Novelle folgende Neuerun-
gen anzumerken:

d) Kürzung und Vereinfachung des 
Denkmalschutzgesetzes
Als gewinnbringend ist anzumerken, 
dass das Denkmalschutzgesetz, das 

Änderung (59/SN-305/ME)

Alles neu, 
alles gut?

„
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durch mannigfaltige Novellierungen 
in der Vergangenheit stets ergänzt 
und zunehmend unhandlich wur-
de, mit der aktuellen Novellierung 
entrümpelt und gekürzt, seine An-
wendung und Auslegung dadurch 
immens erleichtert werden wird.

e) Verordnungsermächtigung zum 
Schutz bedrohter Kulturgüter
Über eine neugestaltete Verord-
nungsermächtigung sollen in Zu-
kunft auch größere bauliche Ein-
heiten rasch per Verordnung unter 
Schutz gestellt und damit bei dro-
hender Gefahr gerettet werden kön-
nen. Erwachsen aus den Verfehlun-
gen und Fehleingriffen der letzten 
Jahrzehnte, bedeutet diese Ermäch-
tigung – ihren proaktiven Einsatz 
vorausgesetzt – einen maßgeblichen 
Fortschritt für den Schutz histori-
scher Orts- und Marktzentren.

f) Ausnahmeregelung von der An-
wendung moderner Baunormen
Von zentraler Bedeutung ist die ge-
plante Einführung eines Ausnahme-
tatbestands gemäß § 4a, der Denk-
mäler von modernen Baunormen, 
die bisher auch für alle Altbauten 
galten, ausnimmt. Vorgesehen ist 
nunmehr, dass am betreffenden 
Objekt durch Beschilderung darauf 
hingewiesen werden kann, dass es 
sich um ein Denkmal handelt, wo-
mit einhergeht, dass dasselbe nicht 
in allen Fällen moderne Baunormen 
erfüllt, weil es diese eben auch nicht 
länger erfüllen muss. Dies leistet 
bisherigen, teils als schikanös emp-
fundenen Bestimmungen Abhilfe 
und bedeutet einen Meilenstein von 
noch ungeahnter Tragweite.

g) Ermöglichung des Einsatzes er-
neuerbarer Energien beim Denkmal
Der Gesetzesentwurf nimmt – unter 
Bedachtnahme auf die Denkmalei-
genschaft der betreffenden Objekte 
– auch zur Nutzung erneuerbarer 
Energien Stellung und ermöglicht 
etwa die Anbringung von PV-An-
lagen in jenen Fällen, in denen dies 

aus ästhetischen Gesichtspunkten 
möglich ist.

h) Verschärfung der Erhaltungs-
pflicht 
Was auf den ersten Blick als Eigen-
tümer-Belastung wahrgenommen 
werden wird, stellt sich bei genaue-
rer Betrachtung als Meilenstein für 
den Denkmalschutz dar: die neu ge-
regelte Erhaltungspflicht. Blieb die-
selbe bisher zahnlos, wird sie nun so 
ausgestaltet, dass sie – bei nachvoll-
ziehbaren Einschränkungen – zum 
voraussetzenden Baustein wird, um 
endlich jene internationalen Ver-
träge ratifizieren zu können, welche 
man in der Vergangenheit voreilig 
eingegangen ist. Diese Verschärfung 
ist unumgänglicher Schritt, um jene 
Kulturnation darzustellen, die Ös-
terreich verkörpern möchte.

Die GLD hält den vorliegenden 
Entwurf für den Bereich der Bau-
denkmalpflege trotz erwähnter Fehl- 
bzw. Kritikpunkte – und sofern 
der Novelle nicht noch durch poli-
tische Einflussnahme ihre Schlag-
kraft genommen wird – für einen 
Fortschritt. Präzise gewählte For-
mulierungen bedeuten eine Situati-
onsverbesserung für die heimische 
Denkmallandschaft. Wenngleich 
nur einen kleineren, so setzt der 
Entwurf auch im Sinne des Nach-
haltigkeitsgedankens Akzente und 
versucht der Unsitte beizukommen, 
dass Gebäude um Gebäude von 
Leerstand bedroht, als unnütz be-
wertet und letztlich abgerissen wird. 
Dies vor dem mittlerweile anerkann-
ten Gemeinplatz, dass die volkswirt-
schaftlichen Kosten eines Neubaus 
um ein Vielfaches höher sind, als 
nachhaltige Altbauten zu schützen, 
zu sanieren und zu revitalisieren, 
damit den Bodenverbrauch zu stop-
pen und die Umwelt zu schonen. 
Die Wirksamkeit obliegt dabei einer 
objektiven Prüfung und Abwägung 
zwischen Neubau- und Denkmal-
pflegeprojekten durch die entspre-
chenden Instanzen, die durch das 

BDA und das Denkmalschutzge-
setz in ihrer Entscheidungsfindung 
unterstützt werden. Letztlich gilt 
auch für diese Gesetzesänderung: 
nach der Novelle ist vor der Novel-
le. Wenngleich es also weiterer Ver-
besserungen bedürfen wird, ist das 
Veränderungsvorhaben im Bereich 
der Baudenkmalpflege ein Schritt in 
die richtige Richtung und wird von 
der GLD begrüßt. Ebenso begrüßt 
wird das Nähertreten des BDAs zum 
aktiven Servicegedanken. Herauszu-
heben ist in dieser Hinsicht das mitt-
lerweile abgetretene Team rund um 
die ehem. OÖ. Landeskonservatorin 
Mag.a Petra Weiss, die sich insbeson-
dere gemeinsam mit ihren regiona-
len Sachbearbeiterinnen Mag.a Dr.in 
Imma Walderdorff und DIin Lisa 
Teigl, BSc BA MA in positiver Weise 
dem Servicegedanken verschrieben 
hat, wofür sich die GLD ausdrück-
lich bedankt.

2. Stellungnahme zum Bereich 
der Bodendenkmalpflege

Im Hinblick auf die Bodendenkmal-
pflege (Maßnahmen zum Schutz ar-
chäologischen Erbes) werden einige 
Abschnitte der Novelle als bedenk-
lich eingestuft und bedürfen aus un-
serer Sicht einer Modifizierung:

Ad § 8 (2) Mit der Streichung der er-
satzweisen Meldemöglichkeit an ein 
öffentliches Museum, das einer Ge-
bietskörperschaft gehört, werden der 
Öffentlichkeit wichtige und etablier-
te Ansprechpartner genommen. Da-
mit besteht die Gefahr, dass die Zahl 
der Fundmeldungen zurückgeht. 
Die öffentlichen Museen und dabei 
insbesondere die Bundes- und Lan-
desmuseen sind neben dem BDA 
die am besten geeigneten Fundmel-
destellen und gehören wie bisher im 
Gesetz entsprechend verankert.

Ad § 9 (3) Der Absatz, dass Fund-
gegenstände über Verlangen bis zu 
zwei Jahre dem Bundesdenkmalamt 
zur wissenschaftlichen Auswertung 
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und Dokumentation zur Verfügung 
zu stellen sind, ist zu pauschal for-
muliert und könnte als Versuch der 
Monopolisierung von Wissenschaft 
und Forschung interpretiert werden. 
Einerseits wäre eine Präzisierung 
wünschenswert, dass damit der Zu-
griff auf Fundgegenstände erreicht 
werden soll, die sich nicht im Eigen-
tum einer öffentlichen Institution 
befinden, und damit die Gefahr be-
steht, dass diese für die Wissenschaft 
verloren gehen. Andererseits wäre 
wichtig, dass auch Museen, die einer 
Gebietskörperschaft angehören, Zu-
griff auf solche Funde bekommen. 

Ad § 10 (2-3) Diese Absätze bezie-
hen sich wieder ausnahmslos auf das 
Bundesdenkmalamt. Das bisherige 
„Ablöserecht der Gebietskörper-
schaft an archäologischen Funden“ 
durch Organe von Gebietskörper-
schaften einschließlich deren Mu-
seen, Sammlungen oder sonstigen 
wissenschaftlichen Einrichtungen, 
ist in jedem Fall als Möglichkeit bei-
zubehalten. 

Ad § 11 (1) Eine Bewilligungspflicht 
von nichtinvasiven Forschungen wie 
sie „systematische Messungen, sys-
tematische bildliche oder planliche 
Aufnahmen oder andere Metho-
den (Prospektionen)“ in der Regel 
darstellen, ist nicht im Sinne eines 
funktionierenden Denkmalschutzes 
und könnte als willkürliche Regle-
mentierung von Wissenschaft und 
Forschung interpretiert werden. Die 
Denkmalkenntnis ist die Voraus-
setzung für einen funktionierenden 
Denkmalschutz. Dementsprechend 
sollten zerstörungsfreie Forschungen 
keinesfalls erschwert und reglemen-
tiert werden. Eine Anzeige- und Be-
richtspflicht derartiger Forschungen 
wäre absolut ausreichend.  

Dominik Grundemann-Falkenberg
GLD-Vereinspräsident 
in Vertretung des Vorstandes

Dass die geplante Gesetzesänderung 
nicht überall auf Gegenliebe stößt, 
ließ sich bereits kurze Zeit später 
dem ORF-Beitrag vom 28. Dezem-
ber 2023 „Denkmalschutz – Neues 
Gesetz erhitzt Gemüter“ entneh-
men, der festhält, dass der Ministe-
rialentwurf bereits in der Begutach-
tungsphase zu bröckeln begann. 

Bisherigen Schlusspunkt in der 
Sache stellt eine Beantwortung 
der Stellungnahmen durch die 
Abg.z.NR Mag. Eva Blimlinger 
(Kunst und Kultur, Wissenschaft 
und Forschung, Medien, Öffent-
licher Dienst, Gedenkpolitik) dar, 
welche die GLD bereits am 24. Jän-
ner 2024 erreicht hat:

Herzlichen Dank für Ihre zahlrei-
chen Stellungnahmen zum Denk-
malschutzgesetz, die sich hier vor 
allem auf das Thema Archäologie 
beziehen. Als Parlamentarier:innen 
ist es uns – meinem Kollegen Lau-
renz Pöttinger, Kunst- und Kulturspre-
cher der ÖVP und mir als Kunst- und 
Kultursprecherin der Grünen ein zen-
trales Anliegen den Dialog zu suchen. 
Ganz grundsätzlich dürfen wir festhal-
ten, dass die Bewahrung des archäologi-
schen Erbes seit jeher eine wesentliche 
Aufgabe des Denkmalschutzgesetzes 
ist und das selbstverständlich auch im 
Zuge der Novelle in Zukunft sein wird. 
Da wir aber den Eindruck haben, dass 
hier einige Missverständnisse vorliegen, 
dürfen wir mit diesem Schreiben an Sie 
herantreten in der Hoffnung einiges 
aufzuklären. 

Die vorgeschlagene Novelle enthält 
wie in anderen Abschnitten auch, im 
Abschnitt zur Archäologie sprachliche 
und verfahrensrechtliche Straffungen. 
So werden unterschiedliche Fristen 
und Meldepflichten vereinfacht, aber 
auch die Bedeutung der dauernden Ver-
wahrung archäologischer Funde betont.

1. Zur neuen Textierung
Schon bisher sah das Denkmalschutz-

gesetz eine Bewilligung für alle Nach-
forschungen nach Bodendenkmal vor, 
auch wenn sie ohne Veränderung der 
Erdoberfläche erfolgten:

Geltende Fassung:
§ 11. (1) Die Nachforschung durch 
Veränderung der Erdoberfläche bzw. 
des Grundes unter Wasser (Grabung) 
und sonstige Nachforschungen an Ort 

und Stelle zum Zwecke der Entdeckung 
und Untersuchung beweglicher und un-
beweglicher Denkmale unter der Erd- 
bzw. Wasseroberfläche dürfen nur mit 
Bewilligung des Bundesdenkmalamtes 
vorgenommen werden [...].

Durch die Novelle soll nicht mehr 
unbestimmt von „sonstigen Nach-
forschungen“ gesprochen werden, 
sondern es wird auf bestimmte syste-
matische Nachforschungen („Prospek-
tionen“) eingeschränkt:

Neue Fassung:
§ 11. (1) Die Nachforschung nach ar-
chäologischen Denkmalen an Ort und 
Stelle, sei es durch Veränderungen der 
Erdoberfläche bzw. des Grundes unter 

„Die Denkmalerkenntnis 
ist Voraussetzung für einen 

funktionierenden Denk-
malschutz. Zerstörungs-
freie Forschungen sollten 
keinesfalls erschwert und 
reglementiert werden.“
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Wasser (Grabungen), sei es durch Ver-
wendung von Metallsuchgeräten oder 
sei es durch systematische Messungen, 
systematische bildliche oder planliche 
Aufnahmen oder andere Methoden 
(Prospektionen), ist ohne Bewilligung 
des Bundesdenkmalamtes verboten.

2. Zu den verfassungsrechtlichen 
Bedenken (Wissenschaftsfreiheit)
Zu der aus dem Jahr 1990 stammen-
den Bestimmung besteht einige Judika-
tur des Verwaltungsgerichtshofs und 
des Bundesverwaltungsgerichtshofes. 
Bedenken, dass die Bestimmung gegen 
das Grundrecht auf Freiheit der Wis-

senschaft sind bislang nicht aufgekom-
men (z.B. BVwG 04.10.2019, W176 
2132430-1) und der Verfassungsge-
richtshof hat mit Beschluss vom 14. 
Juni 2022, Zl. E 249/2022-5, unter Hin-
weis auf seine einschlägige Judikatur die 
Behandlung einer auf das Grundrecht 
der Freiheit Wissenschaft gerichteten 
Beschwerde abgelehnt. Die (nicht wei-
ter begründeten) Bedenken des Verfas-
sungsdienstes in seiner Stellungnahme 
sind daher nicht nachvollziehbar.

Vielleicht hier noch der Hinweis:

Geltende Fassung:
§ 9 (4) Unbeschadet der Bestim-
mungen des § 30 Abs. 1 sind Finder, 
Eigentümer, dinglich Verfügungsbe-
rechtigte oder unmittelbare Besitzer 
des Fundgrundstückes verpflichtet, die 
auf diesem aufgefundenen bewegli-
chen Gegenstände über Verlangen des 
Bundesdenkmalamtes – befristet auf 
längstens zwei Jahre – diesem zur wis-
senschaftlichen Auswertung und Do-
kumentation zur Verfügung zu stellen.

Neue Fassung:
§ 9 (3) Die Fundgegenstände sind dem 
Bundesdenkmalamt über Verlangen bis 
zu zwei Jahre zur wissenschaftlichen 
Auswertung und Dokumentation zur 
Verfügung zu stellen.

Dies wird in einigen Stellungnahmen 
als Einschränkung der Wissenschafts-
freiheit behauptet. Bis dato war es ver-
pflichtend, dass die Funde dem BDA 
zur Verfügung gestellt werden muss-
ten. Jetzt in der vorgelegten Fassung, 
geschieht dies nur mehr auf Verlangen, 
ist also eine wesentliche Verbesserung.

3. Zur Vollzugspraxis
Das Bundesdenkmalamt erteilt pro 
Jahr mehr als 700 Bewilligungen nach 
§ 11 Abs. 1 DMSG, ein großer Teil da-
von betrifft Nachforschungen im Zu-
sammenhang mit Verfahren nach dem 
UVP-Gesetz, andere größere Bauvor-
haben, weiters universitäre Forschungs-
vorhaben sowie Forschungsvorhaben 
kleinerer, meist regional aktiver Vereine 
(„Citizen Science“). Zu den bewilligten 
Nachforschungen sind Berichte an das 
Bundesdenkmalamt zu legen, die in den 
Fundberichten (zum Teil gedruckt, zum 
Teil digital) veröffentlicht werden. Die 
Ergebnisse der Nachforschungen wer-
den weiters in die Funddatenbank des 
Bundesdenkmalamtes eingetragen und 
für die GIS-Anwendungen der Länder 
(Raumordnung) aufbereitet.

Das Bundesdenkmalamt sorgt daher 
dafür, dass die Informationen zum  
archäologischen Erbe nicht nur öffent-
lich zur Verfügung stehen, sondern dass 

die Informationen über die Fundstellen 
(derzeit mehr als bekannte 100.000 
Fundstellen in Österreich) an die Flä-
chenwidmungsbehörden der Länder 
gelangen und in den GIS-Anwendungen 
berücksichtigt werden.

4. Europarats-Übereinkommen 
von La Valetta
Im Übrigen sind die Bestimmungen im 
Einklang mit dem Europarats-Über-
einkommen zum Schutz des archäo-
logischen Erbes, BGBl. III 22/2015. So 
bestimmt etwa Artikel 3, dass die Ver-
tragsstaaten im Rahmen ihrer Rechts-
ordnung verpflichtet sind,

i. Verfahren zur Genehmigung und 
Überwachung von Ausgrabungen und 
sonstigen archäologischen Tätigkeiten 
vorzusehen

ii. sicherzustellen, daß Ausgrabungen 
nur von fachlich geeigneten, besonders 
ermächtigten Personen durchgeführt 
werden;

iii. den Einsatz von Metalldetektoren 
und anderen Suchgeräten oder von Ver-
fahren für archäologische Forschungsar-
beiten von einer vorherigen Sonderge-
nehmigung abhängig zu machen.

Ich hoffe wir konnten zur Klärung bei-
tragen und stehen Ihnen gerne für wei-
tere Fragen zur Verfügung. 

Ich verbleibe auch im Namen von Lau-
renz Pöttinger mit besten Grüßen 

Eva Blimlinger

Nachtrag: Die Änderung des Denk-
malschutzgesetztes wurde vom Na- 
tionalrat am 20. März 2024 beschlos-
sen. Das Gesetz tritt mit 1. Septem-
ber 2024 in Kraft. Die zahlreichen 
Kritikpunkte, die in vielen der insge-
samt 118 Stellungnahmen zum Aus-
druck gebracht worden sind, hat man 
im Großen und Ganzen ignoriert.

„Fristen und Melde-
pflichten werden verein-

facht, die Bedeutung 
der dauernden Verwah-
rung archäologischer 
Denkmale betont.“
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Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine 
Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern.“
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